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Karthäuser, die Rıtterorden der Johannıter (Malteser), Deutschherren un!
Temp CI Der Neuzeıt wiırd der Ban 1L1Ur einı LICI111C1N durch dıe Würdıi-
gun der Kapuzıner, Jesuuten, Englıschen Fräuleın, rsulınen, Barmherzı Brüder
un: Schwestern, Redemptoristen, Ste ler Mıssıonare un Salesianer Schliefß-
lıch sucht I11aAI1l auch nıcht VCT eblıc nach der CVan elischen Michaelsbruderschaft
der nach den 1in dieser Kirche ntalls beheimateten iakonıssen emeıinschaften.

In der gebotenen Kurze kommen terner die für dıe klösterliche elt besonders rele-
vanten un: hıer bısweilen 1n ezitischen Formen auftretenden kırchlichen Amter un
Institutionen, Sakramente Rıten, Bräuche un! Gewohnheıten, Gebäude und Eın-
Fr1C tungen, Gegenstände un! Gewänder Z Sprache, kurz, ll jJene kırchlich- eistli-
hen Phänomene, dıe das klösterliche Leben besonders charakterisieren. Beıispıe sSwe1l1se
wırd 328 dem Stichwort „Nekrologien“ darauf hingewiesen, da{ß sıch
hıerbei „Totenbücher“ riechisch; latinısiert: necrologıa) andelt, die ıhre Antänge1n der christliıchen. Spatan haben. Näherhin gehe iın diesen für die moderne

rachwissenschaft un: Genealogie aufßerst wertvollen uellen „kalenderartigeerzeichnisse der Namen VO  z verstorbenen Mitgliedern, Stiftern, Wohltätern und Ver-
brüderten eıner geistlichen Gemeinnschaftt deren jäahrlıch ıhrem Todestag1m gemeinsamen Gebet gedacht werden soll“.

Darüber  a T hinaus finden uch die für bestimmte kırchen eschichtliche Perioden be-
sonders typıschen Erscheinun stormen asketisch-klösterlicher Lebensweise ieweıls
ıhre Würdigung. sınd beispielsweise 49 dıie se1it dem rhun-
ert 1n inöden auftretenden Eıinsıedlermönche dem Stichwort „Anac oreten“
ebenso eın Thema uUunNnseres Lexikons WI1IeEe aut 82—84 die mittelalterlichen „Beginen“,ene 4US einer relıg1ösen Laienbewegung erwachsenen Gruppen VO „Jungfrauen un!

ıtwen [also]; dıe sıch se1lt dem ausgehenden - ahrhundert ZU gemeınsamen relıg1-
sen Leben, Werken christlicher Nächstenlie C, uch D7 eıgenen soz1ıalen Versor-
SUung 1n Gemeinschaften klosterähnlichen Zuschnittes zusammengefunden en  “

Inzwischen dürfte Iso deutlich geworden se1n, welche Fülle verständlıch tormu-
1jerter un! zugleich knapp gehaltener Intormation der Benuüutzer unserem andlıchen
Band mühelos entnehmen ann. Freilich werden manche das Fehlen eines Orts- un!
Namensre isters aufriıchtig bedauern. Wenn uch gemäfß dem Vorwort „eıne Aus-
wahl el der schier unüberschaubaren ahl relı 1Ööser Gemeıinschatten zwıingendeNotwendigkeıt“ WAar, vermi(ßt 1119  } doch e1nı einere, allerdin nıcht unbedeu-
tende Orden w1e z B die Cölestiner, Eudısten, leroNyMıLeEN un! agdalenerinnen.Angesichts der Herkuntt des christlichen Mönchtums AaUuUs dem Orient waren chließ-
ıch der ım Vorwort geaäußerten Absıicht, VOT allem die abendländische Ent-
wıicklung in den Mittelpunkt stellen mehr Informationen über das orthodo-

un: altorientalische Mönchtum wünschenswert, 7zumal sıch heute Ja uch viele
westliche Christen tür den christlichen Orient interessieren, iındem sS1e z B auf den
Berg Athos pılgern der in der russischsprachigen Weltliteratur, be1 Dostojew-skij, dem Starzentum bege NI Eıne wertvolle

11114
anzun uUNseTrTECsS Lexikons stellt für

anczkowsk;ı verötftentlichteThemenbereich S1C das soeben VO' JoBändchen „Kleınes Lexikon des Mönchtums, Stuttgart 1993“ dar. Freilich wiırd
Band 1n allen anderen ordens eschichtlichen Fragen, VOT allem 1in Nn, die den mıttel-
un Tro aischen Raum etreffen, hne Zweıtel  p eıne unentbehrliche un zugleich
UV! assıge rientierungshıilfe se1ın, auf die kein Kırche, Kunst, Geschichte und

ultur interessierter Leser verzichten sollte
Niıiederaltaich Johannes Hofmann

Hermann Josef Sıeben: Dı1e Partiıkularsynode. Studien Zur Geschichte der Kon-
zılsıdee Frankfurter theolo iısche Studien E Frankturt Maın (Verlag JosefKnecht) 1990:; 304 S., kt., ISB 3-7820-0610-0
Der Band enthält flankierende Studien Zu Sıebens monumentalem Werk ber die

‚Konzilsidee‘, dem vielleicht 1mM onıerendsten Konzils-Oeuvre Einzelnen se1lıt
uls, während ıerHetele. Das ı88 Vatıkanum gab den sroßen konziliaren Im
tenbar eın Zzusatz-dessen Umsetzung 1n den 99 i1onalen Bischofskonferenzen“ (39)lıches Erkenntnismovens gebı det hat Wohlgemerkt, geht Sieben uch Jetzt nıcht
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eın Studium der einzelnen Synoden, geht 99 dl€ Geschichte iıhrer Idee“ (
ıhren „theologischen status“ (11) Meıstens tallen ‚War 1n der Tat Zeiten intensıver

Konzilstätigkeit mıiıt solchen ausgepragter Konzilsprogrammatik$ber
nıcht immer, gerade W 4a5 dle ohnehin häufiger als Generalkonzile tagenden un:
leich wen1 theorieträchtigen Partikularsynoden betrifft. Die Naıivıtät, zwıschen
een- uUun! reignisgeschichte säuberlich trennen, kommt Sıieben treilich Sal nıcht

erst 1ın den 1Nn. Der Terminus ‚Partikularsynode‘ dient VOI allem als Kontrastbe rıft
E: ‚Generalkonzil‘ un tafSt 1m Grunde NUuUr die vielfältigen regionalen Synoden OI-

men VO der Diözesansynode bıs ZU Patriarchalkonzil 4A5
Dıie acht Kapiıtel sınd „nıcht 1m Zusammenhan entstanden“ (9) Vielmehr versucht

Sıeben, Ühnlich WwW1€e seinerzeıt 1983 mit den „Ira ate(n) und Theorien Zu Konzı1
(Band der Reıhe), vermiıschte Studien eın zentrales Thema binden. DDiese
reichen ın der be1 Sıeben gewohnten bewundernswerten Breite VO: der Alten Kırche
bıs 1Ns Jahrhundert. Auf den ersten Blıck liegt dem Buch ‚WarTr selbst eın recht Ad1l-

tikularer‘ un lückenhafter Bau Ian zugrunde. Aber 1im Wıssen, da‘ der aktuelle OI-

schungsstand ıne ausgereifte onographıe ohnehin och nıcht zuließe, bemerkt INa  -

den zweıten Blıck, da{fß jede Partikularstudie hıer durchaus eine wichtige Facette
des Gesamtgegenstands räsentieren kann, und War unabhän lg, ob s1e dem vierten

dem neunzehnten Janrhundert gewıdmet 1St. Denn gCIa der Konzilıenge-
schichte schürzen sıch allen Zeıten die eichen rund robleme.

Zu den einzelnen Studien: ‚Dıe Idee SOg Partıku arsYMNO de in der Alten Kır-
che‘ (11—-38) Kanon des Nicaenums steht als juridische estiımmun An-
fang, wenngleıch realıter uch vorher schon Synoden gegeben hatte. Als arakterı1-
st1 der Provinzialsynode erscheinen 1n Nıkaıia bereıts: Perjodizıtät bis ın anno) und
juridische Funktion als Prozefßßs- und Appellationsforum, hier latent dl€ Fra
Instanzenzugs, der sıch iındes nıe systematisch durchsetzte Damıt verband S1C dl€ al-
tere Idee des Konzıils als charısmatischer ‚Zusammenkun 5 Weg Zu Oonsens in
der Gegenwart Christı. Kıirchlichen Alltag stellte nach Sieben 1L1UT dle Partikularsynode

Al, aApCcSCcH se1 das Generalkonzil eher 99  . außen aufgesetzt“ (22), als 1e der
kaiserlichen Synoden hinzu ekommen. Eıne klare Differenzierung VO'  - Cconcı unı-ß
versalıa un: concılia partıcu T1a hält 1m Osten nıcht Vor dem B 1im Westen e1-

Schlußthese Das Generalkonzil „VCI ankt seınen Wesensunterschie ZU Partı-gentlich erst mıiıt den Dekretisten für u ragt Dıie überraschende un!: bedenkens-

kularkonzıl gerade dem Umstand, da{ß detinıtionem eın Papstkonzil ist  9  * VO

1ler führe „keıin noch verschlun 21i6T Z Konzilıarısmus, WwI1e uch
ımmer UÜberordnung des onzıls über den Papst” (37)

{1 ‚Das Nationalkonzil...‘ A schreıiben, 1st der Unschärtfe des
Begriffs, der erst bei Durandus un:! dann e1 Nikolaus VO  - Kues concıliaAllgemeines  391  um ein Studium der einzelnen Synoden, es geht „um die Geschichte ihrer Idee“ (9),  um ihren „theologischen status“ (11). Meistens fallen zwar in der Tat Zeiten intensiver  Konzilstätigkeit mit solchen ausgeprägter Konzilsprogrammatik zusammen, aber eben  nicht immer, gerade was die ohnehin häufiger als Generalkonzile tagenden und zu-  leich weniger theorieträchtigen Partikularsynoden betrifft. Die Naivität, zwischen  deen- und Ereignisgeschichte säuberlich zu trennen, kommt Sieben freilich gar nicht  erst in den Sinn. Der Terminus ‚Partikularsynode‘ dient vor allem als Kontrastbegriff  zum ‚Generalkonzil‘ und faßt im Grunde nur die vielfältigen regionalen Synodenfor-  men — von der Diözesansynode bis zum Patriarchalkonzil — zusammen.  Die acht Kapitel sind „nicht im Zusammenhan entstanden“ (9). Vielmehr versucht  Sieben, ähnlich wie seinerzeit 1983 mit den „Traktate(n) und Theorien zum Konzil“  (Band 30 der Reihe), vermischte Studien unter ein zentrales Thema zu binden. Diese  reichen in der bei Sieben gewohnten bewundernswerten Breite von der Alten Kirche  bis ins 19. Jahrhundert. Auf den ersten Blick liegt dem Buch zwar selbst ein recht ‚par-  tikularer‘ und lückenhafter Bauplan zugrunde. Aber im Wissen, daß der aktuelle For-  Me  schungsstand eine ausgereifte  onographie ohnehin noch nicht zuließe, bemerkt man  auf den zweiten Blick, daß jede Partikularstudie hier durchaus eine wichtige Facette  des Gesamtgegenstands re  räsentieren kann, und zwar unabhän:  ig, ob sie dem vierten  oder dem neunzehnten Ja  d  rhundert gewidmet ist. Denn gerade ın der Konzilienge-  schichte schürzen sich zu allen Zeiten die  leichen Grundprobleme.  Zu den einzelnen Studien: I. ‚Die Idee  d  er sog. Partikularsynopde in der Alten Kir-  che‘ (11-38). Kanon 5 des Nicaenums steht als erste juridische Bestimmung am An-  fang, wenngleich es realiter auch vorher schon Synoden gegeben hatte. Als Charakteri-  stika der Provinzialsynode erscheinen in Nikaia bereits: Periodizität (bis in anno) und  juridische Funktion als Prozeß- und Appellationsforum, (hier latent die Frage eines  Instanzenzugs, der sich indes nie systematisch durchsetzte). Damit verband sich die äl-  tere Idee des Konzils als charismatischer ‚Zusammenkunft‘, als Weg zum Konsens ın  der Gegenwart Christi. Kirchlichen Alltag stellte nach Sieben nur die Partikularsynode  ar; dagegen sei das Generalkonzil eher „von außen aufgesetzt“ (22), als K  opie der  kaiserlichen Synoden hinzugekommen. Eine klare Differenzierung von concilia uni-  f  versalia und concilia particularia hält S. im Osten nicht vor dem 6. Jh., im Westen ei-  werte Schlußthese: Das Generalkonzil „verdankt seinen Wesensunterschied zum Parti-  gentlich erst mit den Dekretisten für ausgeprägt. Die überraschende und bedenkens-  kularkonzil gerade dem Umstand, daß €  er definitionem ein Papstkonzil ist“; von  hier führe „kein noch so verschlungener  Dl  a  d zum Konziliarismus, zu einer wie auch  immer gearteten Überordnung des  onzils über den Papst“ (37).  II  er ‚Das Nationalkonzil...‘ (39-78) zu schreiben, ist wegen der Unschärfe des  Begriffs, der erst bei Durandus und dann bei Nikolaus von Kues (concilia ... regni aut  nationis; Conc. cath. II 24) explizit auftrat, etwas problematisch. Sieben behandelt dar-  unter die fränkischen und westgotischen Synoden des 6. bis 8. Jh., um dann flugs zu  den beiden genannten Theoretikern und zu Konrad Braun (ca. 1491-1563) zu schwen-  ken. Bei Braun sei sowohl die Idee eines „synodalen Prozesses von unten nach oben“  (56) als auch der pastoral-praktische Aspekt (Visitationen etc.) besonders ausgeprägt.  Genau diesen Gedanken einer Kombination von ‚Synodalisierung‘ und Reform der  Kirche wird man natürlich schon in der Zeit der Reformkonzilien konstatieren. Viel-  leicht hätten die im Sinne der älteren Literatur „nationalkirchlichen Bestrebungen“  (Werminghoff), etwa auf den französischen Synoden von Paris und Bourges (v.a. 1438)  oder bei den Versuchen der deutschen Fürsten 1438 bis 1446 und 1455 bis 1458, ein  deutsches ‚National-Konzil‘ zusammenzubringen, hier mehr Beachtung verdient, auch  was die ‚Ideen‘ betrifft. - Einen Pierre de Marca (1594-1662) und andere gallikanische  Kirchenhistoriker hat Sieben zumindest für die deutsche Forschung geradezu neu ent-  deckt und auch im dritten Band seines Konzilswerkes (1990  eindrucksvoll ausgebrei-  tet. (Der Beitrag war bereits komplett in Theologie und Phi  |  osophie 62, 1987, S. 526-  62 veröffentlicht. Aber die Herausgeber enthalten einem diese Information vor.)  Was in der Forschung unter anderem noch fehlt, ist ein analytischer Überblick über  die spätmittelalterlichen Diözesan- und Provinzialsynoden selbst (nicht nur deren  Idee), im europäischen Vergleich von Frequenz, Teilnehmern, Inhalten der Statuten,  Rezeption von Dekreten der Generalkonzilien durch Partikularsynoden und Fluktua-  tion von Statuten letzterer untereinander.  Ztschr.f.K.G. 3/93  26regnı Aut
natıonıs; Conc. cath. 11 explızıt auftrat,; problematisch. Sıeben behandelt dar-

die ränkıschen westgotischen Synoden des bis Jh., dann flugs
den beıden enannten Theoretikern un! Konrad Braun (ca. 1491—-1563) schwen-
ken. Be1i Braun se1l sowohl die Idee eınes „synodalen Prozesses VO nach ben'
(56) als uch der pastoral-praktische Aspekt (Visıtationen etc.) besonders ausgepra
Genau diesen Gedanken Kombinatıon VO  — nodalısıerung‘ und Re Orn

Kırche wird I1L1LAall natürlich schon In der Zeıt der Re ormkonzıliıen konstatieren. Viel-
leicht hätten die 1m Sınne der alteren Lıteratur „nationalkirchlichen Bestrebungen“
(Werminghoff), et wa auf den französıschen Synoden VO Parıs un! Bourges (v.a

bei den Versuchen der deutschen Fürsten 1438 bıs 1446 und 1455 bıs 1458, eın
deutsches ‚National-Konzil‘ zusammenzubrıngen, hıer mehr Beachtung verdient, auch
Was die ‚Ideen‘ betrifft. Eınen Pıerre de Marca (1594—1662) un! andere vallıkanısche
Kırchenhistoriker hat Sieben zumiıindest für die deutsche Forschung geradezu TICUH ent-
deckt und uch 1im drıtten Band seıines Konzilswerkes eindrucksvoll 4Uus ebre1i-
tet. (Der Beitrag War bereıts komplett ın Theologıe und Phi OSo hie 62, 1988 526—

veröffentlicht. ber die Heraus eber enthalten einem dıese In ormatıon vor.)
Was 1ın der Forschung CICIIH noch fehlt, iSt e1nMn analytischer Überblick über

die spätmittelalterlichen Diözesan- un: Provinzials noden selbst (nıcht 3a93g deren
68). 1m europäischen Vergleich VO Fre ucCNZ, Teı nehmern, Inhalten der Statuten,

RKezeption VO:  - Dekreten der Generalkonz:ı ien durch Partikularsynoden un! Fluktua-
tıon VO' Statuten letzterer untereinander.

Ztschr.t.K.G. 3/93
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111 Der astorale Aspekt dominiert VOT allem die Ebene, dıe Dıiözesansyn-
ode ( ZUr dee der Diözesansynode VO' TIrıent bıs Pıstoi1a“  9  E O2 Nach Hınweisen
VOT allem auf dCS Lateranums un das Synodendekret des Basıliense (27. Aprıl

befafßt sıch Sıeben miıt den osttridentinıschen Synoden des Maıiıländer Erzbi-
schofs arl Borromaus: Konzıilien ungıeren be1 ıhm als „Reformexerzitıen des Diöze-
sanklerus“ 91 ırıtuell, aber zugleich admınıstratıv . ben durch den regieren-
den BischoD n Das egenmodell, dıe „Diözesansynode392  Literarische Berichte und Anzeigen  1IL. Der pastorale Aspekt dominiert vor allem die unterste Ebene, die Diözesansyn-  ode („Zur Idee der Diözesansynode von Trient bis Pistoia“; 79-126). Nach Hinweisen  vor allem auf c. 6 des IV. Lateranums und das Synodendekret des Basiliense (27. April  1433) befaßt sich Sieben mit den posttridentinischen Synoden des Mailänder Erzbi-  schofs Karl Borromäus: Konzilien fungieren bei ihm als „Reformexerzitien des Diöze-  sanklerus“  91) - spirituell, aber zugleich administrativ ‚von oben‘ durch den regieren-  den Bischo  (  „‚Das  egenmodell, die „Diözesansynode ... als eine Art Mitre  erun:  des  f  . (Gıbert,  D  Diözesanklerus mit seinem Bischof“ (91) wurde im Frankreich des 18.  Maultrot) diskutiert. Die Frage, ob Priester dezisives Stimmrecht erhalten sollten,  zeigt, wie sehr auch auf der Ebene der Partikularsynode Reformfragen zu Verfassungs-  ragen werden. Es macht die singuläre Stellung der Synode von Pistoia 1786 im aufge-  klärten Herzo  tum Toscana aus, diese „Revolution“ gegen das „absolutistische Regi-  ment der Bisc  ß  öfe“ (115; Zitat Vincenzo Palmieri) ein einziges Mal in die Tat umge-  setzt zu haben.  IV-V. In Deutschland flackerte eine ähnliche Diskussion kurz und heftig im Umfeld  der Revolution von 1848 auf. Die „Forderun:  l  ...nach Einführung der Demokratie in  der Kirche artikuliert sich im Ruf nach der (  nge außer Übung gekommenen; Rez.  Diözesansynode“ (127). Die Würzburger Bischofskonferenz von 1848 (127-61, 162-  192) setzte sich in bemerkenswert offenen Kontroversen mit der Diözesansynode (ad-  ministratives Organ des Bischofs oder Mitregierungsorgan des Klerus?) auseinander.  Daß man schließlich der Abhaltung von Diözesansynoden prinzipiell zustimmte, wer-  tet Sieben mehr als ein Zugeständnis an den Zeitgeist, welches ja dann auch nicht in die  Tat umgesetzt wurde. Im Umfeld der Kontroversen um Johann B. Hirscher, Anton Jo-  seph Binterim und andere erhält eine Vielzahl vergessener Autoren Stimme, deren  Thesen sich als recht aktuell erweisen. Das durchweg konstatierte Fehlen einer com-  munio-Ekklesiologie macht das grundsätzlich Neue des II. Vatikanums umso deutli-  cher. Des Verfassers eigene Position schimmert als gemäßigt ‚konziliare‘ durch.  VI-VII: Die letzten drei Beiträge springen wieder zu Spezialthemen der Alten Kir-  che zurück. S. verfolgt die „Sardicensischen Appellationskanones (von 342) im Wandel  der Geschichte“ (193-228): nach zögernder Rezeption wurden sie völlig durch die viel  eindeutiger die päpstliche Position fundierenden Pseudoisidorischen  ekretalen ver-  drängt, um — folgerichtig — nach deren Entlarvung wieder in die Argumentation der  kurialen Theologen (bes. bei Bellarmin) zurückzukehren.  Die wertvolle  uellenkundliche Studie „Das Verhältnis zwischen Papst und römi-  scher Synode im  $  piegel der Synodalprotokolle 131-1083“ (229-264) analysiert detail-  liert Genese, Aufbau und Formular der Synodalprotokolle seit dem ersten Fragment  von 313. Der Papst erscheint in dieser Perspektive als Metropolit seines Sprengels,  nicht als Haupt der Gesamtkirche, obwohl gerade die römischen Synoden dıe Ambi-  valenz dieser beiden Ebenen spiegeln.- Die auch zur Protokollformel erstarrte Sitte,  spätestens seit dem Ephesinum das Evangelium inmitten der Synode zu inthronisieren  ropositis sacrosanctis et venerabilibus evangeliis) findet sich übrigens nach 964 noch  059 (MGH Const. I S. 539,4-10 und 542,23-29) — dem Jahr des Papstwahldekrets.  Ebenfalls von hohem Wert ist die abschließende Studie über die „Teilnehmer römi-  scher Synoden des ersten Jahrtausends“ bis 964 (S. 265-293), u. a. mit Tabellen (271-  77) zum Einzugsbereich der vertretenen Bischöfe. - Ein Band, der in vielerlei Hinsicht  weiterführt!  Köln  Johannes Helmrath  Wolfgang Kasack (Hrg.): Tausend Jahre Russische Orthodoxe Kirche. Beiträ-  ge von Geistlichen der Russischen Orthodoxen Kirche im Ausland und Wissen-  schaftlern verschiedener Disziplinen. (= Arbeiten und Texte zur Slawistik 44), Mün-  chen (Verlag Otto Sagner in Kommissıon) 1988, 197 S., kt., ISBN 3-87690-372-6.  Es handelt sich um eine Broschüre mit Beiträgen von unterschiedlicher Thematik  und ungleicher Zuverlässigkeit, die namens der russischen Auslandskirche in der Vor-  bereitung auf die Millenniumsfeier für die Taufe der Kiewer Rus’ herausgegeben wur-  de. Das 1988 gefeierte Millennium galt jener tausendjährigen Tradition der Kiewer Kir-  che, in der auch die Russische Orthodoxe Kirche steht. In einer vom historischen  ZKG 104. Band 1993/3als eıne Art Mıtre C1 U1 desM (Gı SIE:TDiözesanklerus mi1t seınem Bischoft' (91) wurde 1m Frankreıch des
Maultrot) dıiskutiert. Dıie Frage, ob Priester dez1ısıves Stimmrecht erha ten sollten,
zeıgt, WwW1e€e sehr uch autf der Ebene der Partikularsynode Reformfragen Verfassungs-

werden. Es macht dıe sınguläre Stellun der Synode VO Pısto1i1a 17856 1m aufge-
lärten Herzo IU Oscana auUs, diıese „Revo ution” gegen das „absolutistische Reg1-
ment der Bısc öfe  < (1315; Zıtat Vıncenzo Palmierı) e einZz1ges Ma 1n die Tat UMsc-

haben
INVANV: In Deutschland tlackerte eıne Ühnliche Diıiskussion kurz und heftig 1im Umteld

der Revolution VO 1848 auf. Dıie „Forderune nach Einführung der Demokratie 1n
der Kırche artikuliert sıch 1mM Rut nach der NC außer Ubun gekommenen; Rez
Diözesansynode“ Dıie Würzburger Bischofskonferenz VO 1848% (127-—61, 162—
192) setzte sıch 1n bemerkenswert offenen Kontroversen mıiıt der Diözesansynode (ad-
miıinıstratıves Or des Bıschofs der Mıtregierungsorgan des Klerus?) auseinander.
Dafß INan chliefß iıch der Abhaltung VO Diözesansynoden prinzı ell zustimmte, WelI-
tet Sıeben mehr als ein Zu eständnıs den Zeıtgeıst, welches Ja anı uch nıcht 1ın die
Tat urggeset;t wurde. Im mteld der Kontroversen Johann Hırscher, Anton Jo-

Bınteriım un! andere erhält eıne Vielzahl veErg€eSSCHNCI utoren Stimme, deren
CSCI1 sıch als recht aktuell CT WECISCIL. Das durchweg konstatıierte Fehlen eıner COIN-

muni0o-Ekklesiologie macht das grundsätzlıch Neue des 1} Vatikanums I115SO deutli-
cher. Des Vertfassers eiıgene Posıtion schimmert als emäßiıgt ‚konzilıiare‘ uUrc
VE Dıie etzten Te1 Beıträge springen wWw1€e Spezialthemen der Alten Kır-

che zurück. vertol die „Sardicensischen Appellationskanones (von 342) 1mM Wandel
der Geschichte“ S& nach zögernder Rezeption wurden s1e voll: durch die el
eindeutiger dıe apstliche Posıtion tundierenden Pseudoisidorischen ekretalen Vel-
ran 5 to ger1C t1 nach deren Entlarvung wıeder 1n die Argumentatıon der
kurıa Theologen (bes e1 Bellarmin) zurückzuke remn.

Dıie wertvolle uellenkundliche Studie LDas Verhältnıis zwıischen Papst un:! rom1-
scher Synode 1m piegel der SynodalprotokolleYlAanalysıert detail-
hert Genese, Autbau und Formular der Synodalprotokolle seıt dem ersten Fragment
VO 415 Der Pa erscheınt 1n dieser Perspektive als Metropolıt seınes Sprenge Sy
nıcht als Hau Gesamtkirche, obwohl gerade die römischen Synoden dıe mbı-
valenz dieser eıden Ebenen spiegeln.- Dıie auch ZUr Protokollformel erstarrte Sıtte,
spatestens se1it dem hesinum das Evangelium inmıiıtten der Synode iınthroniısiıeren

roposıtıs SACYrOSANCTLIS el mvenerabilibus evangeliis) tindet sıch übrigens nach 964 noch
059 (MGH Const. 39,4—10 unı 9°  i dem ahr des Papstwahldekrets.

Fbentalls VO em Wert ıst die abschließende Stu 1e über die „Teilnehmer rOom1-  e
scher Synoden des ersten Jahrtausends“ bıs 964 (S 265-293), miıt Tabellen (271—
E ZU Einzugsbereıich derVeBischöfe. Eın Band, der iın vielerleı Hınsıcht
weıtertführt!

Köln Johannes Helmrath

Wolfgang Kasack Hrg.) Tausend re Russische Orthodoxe Kırche. Beıiträ-
C VO Geıistlichen der Russischen Orthodoxen Kıiırche 1m Ausland und Wıssen-
schaftlern verschiedener Dıiıszıplinen. Arbeıiten und Texte ZUr Slawistik 44), Mün-
chen (Verlag (Otto Sagner 1n Kommıissıon) 19883, 19/ %. kts ISBN 3-87690-372-6
Es handelt sıch ıne Broschüre mıiıt Beiträgen VO unterschiedlicher Thematik

und ungleicher Zuverlässigkeit, die amens der russischen Auslandskirche 1n der Vor-
bereitung auf die Millenniumsteier für die Taufe der Kıewer Rus’ herausge eben WUI-
de WDas 1988 gefel1erte Millennium galt jener tausendjährigen Tradıtion der lewer Kır-
che, 1n der auch die Russische Orthodoxe Kırche steht. In VO historischen
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